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Arbeitsrecht 

 

➢ Ab dem 01. April 2026 tritt die nächste Tariferhöhung in Kraft  
 

Gemäß den derzeitig geltenden Lohn- und Gehaltstarifverträgen für das Tarifgebiet West (zu dem 
auch Schleswig-Holstein gehört), erhöhen sich ab dem 01. April 2026 die Löhne und Gehälter im 
Baugewerbe. Näheres entnehmen Sie bitte der als PDF-Anlage beigefügten Lohn- und Gehaltsta-
belle. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die Lohn- und Gehaltstarifverträge nicht allgemein-
verbindlich sind. Sie kommen deshalb nur zur Anwendung, wenn Arbeitgeber und Arbeitnehmer zeit-
gleich Mitglied der Tarifvertragsparteien sind, oder wenn sie im Arbeitsvertrag die Anwendung der 
Lohn- und Gehaltstarifverträge in ihrer jeweils gültigen Fassung vereinbart haben. Für weitere Rück-
fragen wenden Sie sich bitte an unsere Geschäftsstelle. 

 

LOHN-GEHALT 
2026-2027.pdf

 

➢ Keine Kürzung des 13. Bruttomonatseinkommens (BME) bei Unfall im Firmen-
fahrzeug auf dem Weg zur Baustelle 

 
Ist der Arbeitgeber arbeits- oder tarifvertraglich grundsätzlich verpflichtet, ein 13. BME zu zahlen, darf 
er laut dem Bundesarbeitsgericht das 13. BME nicht kürzen, wenn ein gewerblicher Arbeitnehmer im 
Baugewerbe trotz langandauernder Arbeitsunfähigkeit Anspruch auf das tarifliche 13. Monatseinkom-
men hat und wenn die Erkrankung auf einen Unfall auf einem betrieblich veranlassten Weg zur Bau-
stelle zurückgeht. 

 
Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 12.11.2025 – 10 AZR 184/24 -. 

 
(Hinweis: Nach § 2 Abs. 5 des nicht allgemeinverbindlichen Tarifvertrages über das 13. BME hat der 
gewerbliche Arbeitnehmer bei Anwendbarkeit des Tarifvertrages jedenfalls dann einen Anspruch auf 
das 13. BME, wenn er durch einen Arbeitsunfall krankheitsbedingt ausfällt. Da in dem Fall des Bun-
desarbeitsgerichts der Unfall auf einem betrieblich veranlassten Weg stattfand, handelt es sich um 
einen Arbeitsunfall. Bei weiteren Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Geschäftsstelle.) 
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https://www.bundesarbeitsgericht.de/entscheidung/10-azr-184-24/

